
28. Oktober 2015

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen

Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Kinder- und Jugendparlament
Mittwoch, 28.10.2015, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 04.11.2015, 18 Uhr

Stadtrat
Donnerstag, 05.11.2015, 18 Uhr

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel
Mittwoch, 11.11.2015, 18 Uhr

Seniorenbeirat 
Donnerstag, 12.11.2015, 15 Uhr, im Seniorenzentrum 
St. Angela, Bierbaumstr. 3, 53332 Bornheim-Hersel     

Integrationsrat
Donnerstag, 12.11.2015, 18 Uhr, im Raum 901 des Rathauses 
Bornheim

Die nächsten Sitzungen

Alle Sitzungen sind öffentlich und finden im Ratssaal des Born-
heimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. 

Weitere Informationen unter www.bornheim.de oder unter 
session.stadt-bornheim.de.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 04
 0 151 / 722 11 101 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

24 Stunden-Hotline für 
Störungen der Wasserver-
sorgung, Abwasserbeseiti-
gung und Straßenbeleuch-
tung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 901,  
am 19. November 2015, 
14 - 17:30 Uhr.

Ansprechpartner bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Amtliche Bekanntmachungen

Wohin mit dem Herbstlaub?
Stadt Bornheim gibt Tipps

Der Herbst sorgt für reichlich Laub auf Straßen 
und Gehwegen. Irmgard Mohr vom Umwelt- 
und Grünflächenamt der Stadt Bornheim gibt 
Tipps, wie die vielen bunten Blätter entsorgt 
werden können:

• Am besten ist es, das Laub zusammen mit den 
anderen Küchen- und Gartenabfällen in die 
Biotonne zu füllen.

• Wenn diese voll ist, dürfen noch bis zu drei 
Pappkartons oder Säcke aus kompostierbarem 
Material dazugestellt werden. Viele Super-
märkte geben Pappkartons, in denen Obst 
und Gemüse verpackt war, kostenlos ab. Große 
Papiersäcke sind in Drogerien erhältlich.

• Darüber hinaus bietet die Rhein-Sieg-Abfall-
wirtschaftsgesellschaft (RSAG) Beistellsäcke 
aus Jute an. Sie haben ein Fassungsvermö-
gen von 100 Litern und sind für 2,50 Euro 
bei den Verkaufsstellen erhältlich, die im Ab-
fallkalender aufgelistet sind. Auch Haushalte 
ohne Biotonne können diese Beistellsäcke 
nutzen. 

• Außerdem kann jeder Haushalt kostenlos jähr-
lich bis zu vier Sonderabfuhren von Sperr-
müll oder Grünabfällen bis zu einer Menge 
von jeweils 3 Kubikmetern in Anspruch neh-
men. Gartenabfälle werden nach Anmeldung 
bei der Termin-Hotline der RSAG, Telefon 
02241/306-444, zu den Terminen der Bioab-
fuhr mitgenommen. 

• Alternativ kann man Laub mit der „Entsor-
gungskarte zur Anlieferung‘“ aus dem Ab-
fallkalender auf den RSAG-Anlagen und beim 
Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15 
in Waldorf, abgeben. Die Annahmezeiten sind 
montags von 12 bis 16 Uhr, donnerstags von 
14 bis 18 Uhr sowie jeden ersten und dritten 
Samstag von 9 bis 13 Uhr. 

Außer Laub lassen sich auch andere Gartenab-
fälle wie etwa Gehölzschnitt – ebenfalls in kom-
postierbaren Behältnissen oder mit verrottbarer 
Schnur gebündelt – auf die beschriebene Art 
und Weise entsorgen.
 Foto: Stadt Bornheim

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung (GO) für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW S. 666/ SGV NW 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.12.2010 (GV. NRW. S. 688), und des § 25 
Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel I des Gesetzes vom 12.04.2011 (BGBl. I S. 619), 
hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 26.05.2011 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Besonderes Vorkaufsrecht
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung steht 
der Stadt Bornheim in dem in § 2 bezeichneten Gebiet ein beson-
deres Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu.

§ 2 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans Se 33 in der Ortschaft Sech-
tem östlich von Sechtem zwischen DB-Linie, L 190 und L 192. Der 
räumliche Geltungsbereich ist gekennzeichnet in der beigefügten 
Übersichtskarte, die Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende Satzung der Stadt 
Bornheim vom 07.10.2015 mache ich hiermit entsprechend § 7 
Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 07.10.2015
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung der Stadt Bornheim vom 
07.10.2015 über das besondere gemeindliche Vorkaufsrecht gem. § 25 

BauGB für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Se 33 in der  
Ortschaft Sechtem östlich von Sechtem zwischen DB-Linie, L 190 und L 192

Volkstrauertag 

Zentrale  
Gedenkfeier auf 

dem Ehrenfriedhof 
Walberberg

Zur zentralen Gedenkfeier 
lädt der Bornheimer Orts-
verband des Volksbunds 
Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge am Volkstrauertag, 
15. November 2015, auf den 
Ehrenfriedhof in Walberberg 
ein. Treffpunkt ist um 9.15 
Uhr das Landhaus Wieler in 
Walberberg. Die Messe in 
der Pfarrkirche St. Walburga 
beginnt um 9.30 Uhr und die 
Feierstunde auf dem Fried-
hof um 10.30 Uhr. Die Ge-
denkrede hält Bürgermeister 
Wolfgang Henseler. 

Der Ehrenfriedhof Walber-
berg, auf dem 201 Gefallene 
des Zweiten Weltkriegs ihre 
letzte Ruhestätte gefunden 
haben, befindet sich auf dem 
Gelände des kommunalen 
Friedhofs in Walberberg an 
der Hanrathstraße.


